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S'i€ HIE R HIENT

WICHTIGE PUNKTE BEI DER

Brandfall, Einbruchdiebstahl, Personenunfille, technisches

Versagen von Anlagen oder Salmonellenerkrankungen, um nur einige wenige

Punkte herauszugreifen, sind Ereignisse, die mit einer dauernden Schaden-

verhiitung weitgehend vermieden werden kdnnen. Dies bedingt jedoch eine

entsprechende Organisation innerhalb des Heimes. Pflichten und Rechte sind

klar zu regeln. Die dafiir Verantwortlichen sind zu schulen und zu férdern.

Risikoanalyse

An Anfang einer jeden Praventionskam-
pagne steht eine Risikoanalyse, damit
man Uberhaupt erkennt, welche Risiken
latent vorhanden sind. Um den abstrak-
ten Begriff «Risiko» quantitativ erfassen
zu kénnen, versucht man mittels Risiko-
bewertungsmethoden die Gefdhrdung
eines Objektes in aussagekraftigen Zah-
len auszudriicken. Es handelt sich dabei
um ein Abwagen der einzelnen Gefahr-
dungskomponenten eines Heimes.

In der Regel fallt es in der Analyse
leicht, Gefahrdungen zu erfassen, welche
man aus dem Versicherungsbereich
kennt. Hingegen gibt es aber eine Unzahl
weiterer Risiken, welche oftmals nicht
versicherbar sind, aber dennoch hohe
Schaden zur Folge haben kénnen.

Restrisiko

Weder durch Versicherungen noch durch
andere organisatorische und technische
Massnahmen lasst sich «Risiko = Null» er-
reichen, es wird immer ein Restrisiko blei-
ben.

Schutzzielsetzung

Nachdem anhand der Risikoanalyse ein
Gefahrdungshild  geschaffen  wurde,
muss eine klare Zielvorstellung ftr mogli-
chen Schutz- und Sanierungsmassnah-
men erarbeitet werden.

Risikoanalyse und

Gefahrdungsbild = Ist-Zustand
Zielvorstellung und

Restrisiko = Soll-Zustand
Kostenoptimierung

Bei der Verwirklichung von Schutzmass-
nahmen ist es selbstverstandlich, dass
den wirtschaftlichen Belangen Aufmerk-
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samkeit geschenkt werden muss; d.h. es
soll (sofern es nicht Personengefahrdun-
gen betrifft) eine Kosten/Nutzen-Rech-
nung gemacht werden. Man wird also
aus rein wirtschaftlichen Grtinden nur in
den seltensten Fallen die maximal mogli-
chen Schutzvorkehrungen treffen.

Sicherheitsinstanzen

Es versteht sich von selbst, dass die Risi-
koanalyse und die Schutzzielsetzung ge-
schulten Mitarbeitern Uberlassen werden
muss:

e dem Sicherheitsbeauftragten

e dem externen Spezialisten
(wie z.B. SUVA, Risk-Engineer,
Feuerpolizei usw.)

Da es (besonders in grosseren Heimen) fur
den Sicherheitsbeauftragten praktisch un-
maoglich ist, samtliche Aspekte der Sicher-
heitstechnik zu beherrschen, sollten ihm
betriebsinterne und -externe Fachleute
fur Spezialfragen zur Verfigung stehen.
Dazu gehoren z.B. Mitglieder der Ge-
schaftsleitung, Feuerwehrfachmann, Ar-
chitekt, Elektrofachmann usw. Je nach
Organisation wird diese Sicherheitskom-
mission periodisch oder bei Bedarf zu-

SCHADENVERHUTUNG IN HEIMEN

Von Albert Weigelt, GWP*

Bei der

Beratungsstelle fur
Brandverhiitung
Bundesgasse 20, 3011 Bern
Telefon 031/320 22 20

ist ein Merkblatt

unter dem Titel

«Sorgen Kerzen bei lhnen
fur Stimmung

oder fiir Brandgefahr?»
erhaltlich

sammentreten; sie soll dem Sicherheitsbe-
auftragten wenn nétig Unterstiitzung bei
der Durchsetzung gerechtfertigter Forde-
rungen bieten und ihm die Moglichkeit
geben, fur Spezialflle jederzeit einen ge-
schulten Fachmann zur Seite zu haben.

Motivation

Eine der wichtigsten Aufgaben im vor-
beugenden Schutz vor negativen Ereig-
nissen ist die Sensibilisierung «des Betrie-
bes». Sowohl die leitenden Mitarbeiter
als auch die Ubrige Belegschaft sowie die
Bewohner mussen von der Notwendig-
keit gezielter Massnahmen (berzeugt
werden.

Der Sicherheitsbeauftragte (Si-Be)

Der Sicherheitsbeauftragte ist der Prakti-
ker der betrieblichen Sicherheitsorganisa-
tion, er soll «das schlechte Gewissen» der
Geschaéftsleitung sein, wobei er allerdings
meistens eine Stabsfunktion austibt und

Materialien auf.
Kerzen genligend befestigt sind.

in Brand geraten konnte.

Zum Beispiel der Adventskranz

Die Kerzen auf dem Adventskranz begleiten uns durch die Adventszeit.
Aber nur die Kerzen sollen brennen!

e Stellen Sie Adventskranze in gentigendem Abstand zu brennbaren

e Wahlen Sie eine nichtbrennbare Unterlage und achten Sie darauf, dass die
e Lo6schen Sie die abgebrannten Kerzen friihzeitig, da sonst der Adventskranz
e \Verlassen Sie den Raum nicht, solange die Kerzen brennen.

e Denken Sie daran, dass der Adventskranz jede Woche mehr austrocknet und
die Brandgefahr deshalb immer grosser wird.

Aus der Broschtire des BfB




somit nur im Rahmen seiner im Pflichten-
heft genannten Aufgaben zur Verant-
wortung gezogen werden kann.

Pflichtenheft

Es ist ein Vorteil (sowohl fiir den Sicher-
heitsbeauftragten als auch fir die Ge-
schaftsleitung), wenn Pflichten und
Rechte in einem Pflichtenheft umschrie-
ben sind, wobei allzu summarische For-
mulierungen wie «Der Si-Be ist dafr
verantwortlich, dass in unserem Heim
weder Unfélle, Diebstdhle noch Brande
passieren» zu vermeiden sind!

Aufgaben
des Sicherheitsbeauftragten

Zu seinen Aufgaben gehoren z.B.

e das Mitplanen brand- und einbruch-
sicherer Gebaude und Betriebsein-
richtungen

e die bestehenden Sicherheitsanlagen in
funktionsttichtigem Zustand zu halten

e betriebsbedingte Gefahren und Man-
gel zu erkennen und zu beseitigen

e Alarm-, Rettungs- und Léschpldne a
jour zu halten

e das Sicherheitsbewusstsein bei den
Mitarbeitern zu wecken und zu for-
dern usw.

Verantwortung
des Sicherheitsbeauftragten

Der Sicherheitsbeauftragte ist in seiner
Funktion Berater der Betriebs- und/oder
Geschéftsleitung und dieser gegentiber
flr seine Tatigkeit auch verantwortlich.
Fur den Erlass und das Durchsetzen der
Sicherheitsmassnahmen liegt die Ver-
antwortung bei der Betriebsleitung; mit
deren Unterstlitzung muss das Sicher-
heitsbewusstsein hierarchisch gesehen,
von oben nach unten weitergepflanzt
werden. Daraus folgt, dass die Vorge-
setzten bei der Wahrung der Sicherheit
mitwirken mussen; sie sind deshalb auf
dem Gebiete der Sicherheit entspre-
chend zu schulen, ihre diesbezlglichen
Aufgaben sind zu umschreiben.

Regelung der Sicherheits-
verantwortlichkeiten

Um Unklarheiten von allem Anfang an
zu vermeiden, ist daher eine klare Orga-
nisation der Sicherheitsverantwortlich-
keiten unumganglich. Es sind also fur
die drei «Partner» Arbeitgeber, Arbeit-
nehmer und Si-Be im Stellenbeschrieb
und/oder Pflichtenheft zu umschreiben:

e die Stellung im Betrieb
e Aufgabenliste, insbesondere tiber
die Sicherheitspflichten

SICHERHEIT

Weihnachtszeit: Brandgefahr

BfB. Advents- oder Weihnachtsfeiern enden gelegentlich fatal. Jahrlich
entstehen wegen unvorsichtigem Umgang mit Kerzen tiber 1000 Brande.
Dabei verlieren mehrere Menschen das Leben, Sachwerte fiir 20 Millionen
Franken werden vernichtet und viele unersetzbare Werte gehen verloren.
All diese Schaden konnten durch einfache Massnahmen wirkungsvoll ver-
hindert werden.

Die weihnachtliche Stimmung darf nicht dazu verleiten, die Brandgefahr von Ker-
zen zu vergessen. Daher empfehlen die Beratungsstelle fiir Brandverhtitung BfB
und die Schweizerische Beratungsstelle fiir Unfallverhtitung bfu folgende Sicher-
heitsvorkehrungen:

e Loschen Sie brennende Kerzen vor dem Verlassen des Raumes.

e Stellen Sie den Weihnachtsbaum in ein Wassergefass und lagern Sie ihn an
einem ktihlen Ort.

e Sorgen Sie beim Aufstellen fur einen festen und sicheren Stand des Baumes.

e Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand der Kerzen zu brennbaren
Materialien wie Zweige, Dekorationen, Vorhangen oder Fernsehgeraten.

e Bringen Sie die Kerzen nie unter einem Zweig an und halten Sie einen
seitlichen Abstand von mindestens 25 cm ein.

e Verwenden Sie nichtbrennbare Kerzenhalter, die die Kerze sicher festhalten.

e Nach Silvester sind Weihnachtsbaume und Adventskranze sehr durr und
konnen sekundenschnell in Vollbrand stehen. Ztinden Sie die Kerzen deshalb
nicht mehr an.

e Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt in einem Raum mit einer brennenden
Kerze. Bewahren Sie Ziindholzer unerreichbar vor Kindern auf.

e Halten Sie einen Handfeuerléscher oder einen Wassereimer mit Handwischer
bereit und berieseln Sie die kritische Stelle bereits bei Brandgeruch oder
kleiner Rauchentwicklung.

e Im Brandfall handeln Sie nach dem Grundsatz «Alarmieren — Retten —
Loscheny. Feuerwehr Telefon Nr. 118.

Sorgen Kerzen bei lhnen fir Stimmung oder fir Brandgefahr? Unter diesem Titel
kann bei der BfB gratis eine illustrierte Broschtire bezogen werden.

Die Beratungsstellen far Brand- und Unfallverhiitung wiinschen eine stim-
mungsvolle und brandfreie Weihnachtszeit.

PS: Als vorbeugende Massnahme empfiehlt die BfB, stets eine Loschdecke in Griff-
nahe zu haben. Diese kann bei der Geschaftsstelle bestellt werden.

e Grosse 1,00 m x 1,0 m (Preis Fr. 26.— inkl. Porto).

e Grosse 1,25 m x 1,8 m (Preis Fr. 34.— inkl. Porto).

Adresse:

BfB, Bundesgasse 20, Postfach 8576, 3001 Bern

Tel. 031/ 320 22 20, Fax 031/320 22 99, E-Mail: mail@bfb-cipi.ch
Internet: www.bfb-cipi.ch

e Informationsrecht und -pflichten

personliche Kompetenzen

e Abgrenzung der Verantwortung im
Betrieb

e die allfallige Versicherungsdeckung
fir Haftpflicht.

Die Einzelheiten kdnnen nicht allge-mein
umschrieben werden. Sie richten sich
nach den Besonderheiten des Betriebes
und nach den Besonderheiten der Auf-
gaben und der Stellung im Betrieb. Die
Definition des Sicherheitskonzeptes und
die Organisation des Sicherheitsdienstes
sind nicht nur notwendige Flhrungsin-
strumente flir die Betriebssicherheit,
sondern dienen gleichzeitig dem Schutz

aller Beteiligten vor Sanktionen im Scha-
denfall sowie dem Nachweis von allfalli-
gen Haftpflicht- und Versicherungsan-
spriichen. Die Verordnung der EKAS be-
schreibt ebenfalls spezifische Pflichten in
der betrieblichen Arbeitssicherheit.

Modellpflichtenhefte flr den Sicherheits-
beauftragten kénnen beim Partner des
Heimverbandes Schweiz der GWP Insu-
rance Brokers AG, Niederlassung St. Gal-
len, Tel. 071/ 226 80 30, oder E-Mail:
albert.weigelt@gwp.ch bestellt werden.
Weitere Publikationen: Sichern ist si-
cherer, Publikation der Schweizerischen
Koordinationsstelle ftr Verbrechenspra-
vention, Postfach 230, 8021 Zirich. ®

Fachzeitschrift Heim  11/2001 W



	Wichtige Punkte bei der Schadenverhütung in Heimen

